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2030-2-25-F

Verordnung  
zur Änderung der Urlaubsverordnung

Vom 24. Juni 2014

Auf Grund von Art. 93 Abs. 1 des Bayerischen 
Beamtengesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl 
S. 500, BayRS 2030-1-1-F), zuletzt geändert durch § 2 
des Gesetzes vom 24. Juli 2013 (GVBl S. 450), erlässt 
die Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung:

§ 1

Änderung der Verordnung zur Bereinigung von  
Verordnungen der Staatsregierung

§ 1 Nr. 6 Buchst. b und § 4 Satz 2 Nr. 3 der Verord-
nung zur Bereinigung von Verordnungen der Staats-
regierung vom 28. November 2012 (GVBl S. 656) be- 
treffend die Aufhebung des § 26 Abs. 4 der Urlaubs-
verordnung werden aufgehoben.

§ 2

Änderung der Urlaubsverordnung

Die Verordnung über den Urlaub der bayeri-
schen Beamten und Richter (Urlaubsverordnung 
– UrlV) vom 24. Juni 1997 (GVBl S. 173, ber. S. 486,  
BayRS 2030-2-25-F), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 6. November 2013 (GVBl S. 643), wird wie 
folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) § 25 wird aufgehoben.

b) Der bisherige §  26 wird §  25; in der Über-
schrift werden die Worte „Außerkrafttreten,“ 
gestrichen.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „Satz 4“ 
durch die Worte „Satz 3“ ersetzt.

b) In Abs. 6 Satz 2 werden die Worte „Wissen-
schaft, Forschung und Kunst“ durch die Wor-
te „Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst“ ersetzt.

3. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Bei einer Verteilung der Arbeitszeit auf 
mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der 
Kalenderwoche erhöht oder vermindert sich die 
Urlaubsdauer nach § 3 Abs. 1 und 2 im Verhält-
nis der durchschnittlichen Wochenarbeitstage 
zur Fünf-Tage-Woche zuzüglich eines etwaigen 

Zusatzurlaubs. 2Bei einer Änderung der Zahl der 
Wochenarbeitstage während des Urlaubsjahres, 
werden alle zu diesem Zeitpunkt bestehenden 
Urlaubsansprüche entsprechend angepasst. 3Sich 
ergebende Bruchteile von Urlaubstagen wer-
den kaufmännisch gerundet. 4Eine Minderung 
bestehender Urlaubsansprüche aus Vorjahren 
und anteiliger Urlaubsansprüche des laufenden 
Jahres unterbleibt, soweit sie bis zum Zeitpunkt 
einer Verringerung der Zahl der wöchentlichen 
Arbeitstage tatsächlich nicht in Anspruch genom-
men werden konnten und nicht im Sinn des § 11  
angespart wurden; soweit die Minderung unter-
blieb, finden Sätze 1 und 2 bei einer späteren Er-
höhung der Zahl der Wochenarbeitstage keine 
Anwendung.“

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 6 werden die Worte „Absatz 1 und die 
Abs. 3 und 4“ durch die Worte „Abs. 1 und 3 
bis 5“ ersetzt.

b) Abs. 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „den Absätzen 
2 bis 4“ durch die Worte „Abs.  2 bis 5“  
ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Worte „Sätze 1 und 2 
sind“ durch die Worte „Satz 1 ist“ ersetzt.

5. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Worte „übertragen 
werden kann“ durch die Worte „ange-
spart wird“ ersetzt.

bb) Es wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: 

„4Sie ist bis längstens 31. März des über-
nächsten auf das Urlaubsjahr folgenden 
Jahres zu verlängern, wenn die Einbrin-
gung des Urlaubs auf Grund einer Dienst-
unfähigkeit nicht möglich ist.“

cc) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.

dd) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6; die Zahl 
„4“ wird durch die Zahl „5“ ersetzt. 

b) Es werden folgender neuer Abs. 3 und folgen-
der Abs. 4 eingefügt:
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„(3) 1Soweit bei der Beendigung des Be-
amtenverhältnisses die vorherige Einbrin-
gung von Erholungsurlaub auf Grund einer 
Dienstunfähigkeit nicht möglich war, ist der 
Urlaub der einzelnen Urlaubsjahre in dem 
Umfang abzugelten, in dem der eingebrachte 
Erholungsurlaub jeweils hinter einem Min-
desturlaub von 20 Tagen zurückbleibt. 2Für 
die Berechnung des Mindesturlaubs sind § 3 
Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie § 4 Abs. 2 Sätze 1  
und 3 entsprechend anzuwenden. 3Urlaubs-
jahre, die bei der Beendigung des Beamten-
verhältnisses seit mehr als 15 Monaten ab-
gelaufen sind, bleiben unberücksichtigt. 4Die 
Feststellung des Umfangs des Abgeltungsan-
spruchs trifft die für die Entscheidung über 
die Beendigung des Beamtenverhältnisses 
zuständige Stelle.

(4) 1Die Höhe einer nach Abs. 3 zuste-
henden Abgeltung bemisst sich nach der in 
den letzten drei Monaten vor der Beendigung 
des Beamtenverhältnisses zustehenden Be-
soldung. 2Für die Berechnung wird dabei ein 
Dreizehntel dieses Betrags durch die Anzahl 
der individuellen wöchentlichen Arbeitstage 
geteilt und mit der Zahl der abzugeltenden 
Urlaubstage vervielfacht. 3Die Berechnung 
und Auszahlung des Abgeltungsanspruchs 
erfolgt durch die Bezüge zahlende Stelle.“

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 5.

6. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Satz  2 wird das Wort „Tage“ durch das 
Wort „Urlaubstage“ ersetzt.

b) Satz 4 wird aufgehoben.

7. In § 16 Abs. 5 Satz 6 werden die Worte „Satz 4“ 
durch die Worte „Satz 3“ ersetzt.

8. In § 18 Abs. 3 Satz 3 werden nach dem Wort „Fi-
nanzen“ ein Komma und die Worte „für Landes-
entwicklung und Heimat“ eingefügt. 

9. § 25 wird aufgehoben.

10. Der bisherige § 26 wird § 25.

§ 3

Weitere Änderung der Urlaubsverordnung

Die Urlaubsverordnung, zuletzt geändert durch § 2  
dieser Verordnung, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird in der Überschrift des 
§ 25 das Wort „ , Übergangsregelung“ gestrichen.

2. § 25 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „  ,  Über-
gangsregelung“ gestrichen.

b) Abs. 4 wird aufgehoben; die Absatzbezeich-
nung im bisherigen Abs. 1 entfällt.

§ 4

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2014 in 
Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 treten

1. § 2 Nr. 4 Buchst. a und b Doppelbuchstabe aa mit 
Wirkung vom 2. Januar 2014,

2. § 3 am 31. Dezember 2014

in Kraft.

München, den 24. Juni 2014

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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7101-1-W , 454-1-I

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung zur Durchführung der Gewerbeordnung und der  
Verordnung über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht

Vom 1. Juli 2014

Auf Grund von § 6b Satz 2 und § 155 Abs. 2 der 
Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. Februar 1999 (BGBl I S. 202), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 6. Septem-
ber 2013 (BGBl I S. 3556), sowie § 36 Abs. 2 Satz 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl  I  S.  602), zuletzt geändert durch Art. 18 des  
Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl I S. 3786), er-
lässt die Bayerische Staatsregierung folgende Verord-
nung:

§ 1

Änderung der Verordnung  
zur Durchführung der Gewerbeordnung

Die Verordnung zur Durchführung der Gewerbe-
ordnung (GewV) vom 9. Februar 2010 (GVBl S. 103, 
BayRS 7101-1-W), zuletzt geändert durch § 1 der Ver-
ordnung vom 11. Dezember 2012 (GVBl S. 666), wird 
wie folgt geändert:

1. Der Klammerzusatz in der Überschrift erhält fol-
gende Fassung:

„(Gewerbeverordnung – GewV)“.

2. § 1 Abs. 6 bis 9 werden durch folgenden Abs. 6 
ersetzt:

„(6) 1Die Industrie- und Handelskammern 
sind zuständig

1.  neben der Gemeinde nach § 14 Abs. 1 Satz 1, 
§ 15 Abs. 1 der Gewerbeordnung; sie unter-
richten die Gemeinden unverzüglich über alle 
bei ihnen eingegangenen Gewerbeanzeigen,

2.  nach §§ 34f Abs. 1 Satz 1 und 34h Abs. 1 
Satz 1 der Gewerbeordnung,

3.  für die Ausführung der nach § 34g der Gewer-
beordnung erlassenen Rechtsverordnungen,

4.  neben der Kreisverwaltungsbehörde als öf-
fentliche Stellen nach §§ 11b, 13a bis 13c, 29 
und 46 Abs. 3 der Gewerbeordnung, soweit 

sich diese Vorschriften auf Gewerbetreibende 
beziehen, die den §§ 34d, 34e, 34f, 34h der 
Gewerbeordnung unterliegen.

2Satz 1 Nr. 1 gilt für die Handwerkskammern ent-
sprechend. 3Die Kammern unterliegen dabei der 
Aufsicht des Staatsministeriums für Wirtschaft 
und Medien, Energie und Technologie (Staatsmi-
nisterium).“ 

3. In § 1a Abs. 6 werden die Worte „für Wirtschaft, In-
frastruktur, Verkehr und Technologie“ gestrichen.

4. In § 3 werden nach dem Wort „34f“ ein Komma 
und das Wort „34h“ eingefügt.

§ 2

Änderung der Verordnung  
über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht

Die Verordnung über Zuständigkeiten im Ord-
nungswidrigkeitenrecht (ZuVOWiG) vom 21. Okto-
ber 1997 (GVBl S. 727, BayRS 454-1-I), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 30. Juli 2013 (GVBl  S.  506), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 1 Nr. 9 werden die Worte „§ 144 Abs. 1 
Nr. 1 Buchst. j bis l“ durch die Worte „§ 144 Abs. 1 
Nr. 1 Buchst. j bis m“ und die Worte „§ 144 Abs. 2 
Nrn. 5 bis 9“ durch die Worte „§ 144 Abs. 2 Nrn. 5 
bis 11“ ersetzt. 

2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden nach den Worten „des In-
nern“ ein Komma und die Worte „für Bau und 
Verkehr“ eingefügt.

b)  In Abs. 2 werden die Worte „Wissenschaft, 
Forschung“ durch die Worte „Bildung und 
Kultus, Wissenschaft“ ersetzt.

c)  In Abs. 3 werden die Worte „Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie“ durch die 
Worte „Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie“ ersetzt.
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3. In § 6 Abs. 3 werden nach den Worten „des In-
nern“ ein Komma und die Worte „für Bau und 
Verkehr“ eingefügt. 

§ 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2014 in Kraft.

München, den 1. Juli 2014

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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7803-7-L

Verordnung  
zur Änderung der Prüfungsordnung 

für die Fachschulen für Dorfhelferinnen und Dorfhelfer 

Vom 4. Juni 2014

Auf Grund von Art. 54 Abs. 2 und 3, Art. 89, 93 Abs. 1 
Satz 1 und Art. 128 Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl 
S. 414, ber. S. 632, BayRS 2230-1-1-K), zuletzt geändert 
durch § 1 des Gesetzes vom 23. Mai 2014 (GVBl S. 186), 
erlässt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten folgende Verordnung:

§ 1

Die Prüfungsordnung für die Fachschulen für 
Dorfhelferinnen und Dorfhelfer (POFDH) vom 5. Ok-
tober  2007 (GVBl S.  722, BayRS 7803-7-L), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 5.  Oktober  2011 
(GVBl S. 535), wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgende neue Nr. 3 eingefügt:

„3.  einen Nachweis über den Erwerb der 
berufs- und arbeitspädagogischen 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten nach der Ausbilder-Eignungs-
verordnung erbringt,“.

bb) Die bisherigen Nrn. 3 und 4 werden 
Nrn. 4 und 5.

b) In Abs.  3 werden die Worte „der Vorausset-
zung nach Abs. 1 Nr. 3“ durch die Worte „den 
Voraussetzungen nach Abs.  1 Nrn.  2 bis  4“ 
und die Worte „ein vergleichbarer Fachschul-
besuch nachgewiesen wird“ durch die Wor-
te „vergleichbare Kenntnisse nachgewiesen 
werden“ ersetzt.

2. In § 5 Abs. 1 wird die Zahl „90“ durch die Zahl „120“ 
ersetzt.

3. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1)  Abweichend von § 3 Abs. 1 kann 
zur Prüfung zugelassen werden, wer sich ter-
mingerecht bei der Fachschule zur Prüfung 
angemeldet hat, die von der Fachschule mit 
Genehmigung des Staatsministeriums vorge-
schriebenen Praktika und Lehrgänge besucht 

hat und

1. das 25. Lebensjahr vollendet hat und die 
Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Nrn. 2 
und 3 erfüllt oder 

2. die Meisterprüfung in der Hauswirtschaft 
mit Bezug zur Landwirtschaft bestanden 
oder die staatliche Technikerschule für 
Agrarwirtschaft, Fachrichtung Hauswirt-
schaft und Ernährung bzw. Fachrichtung 
Ernährungs- und Versorgungsmanage-
ment, oder die staatliche Fachakademie 
für Landwirtschaft, Fachrichtung Haus-
wirtschaft und Ernährung bzw. Fachrich-
tung Ernährungs- und Versorgungsma-
nagement, erfolgreich besucht hat oder

3. die Meisterprüfung in der Hauswirtschaft 
ohne Bezug zur Landwirtschaft bestan-
den hat oder wer die Abschlussprüfung 
nach der Fachakademieordnung Ernäh-
rungs- und Versorgungsmanagement be-
standen hat und mindestens zwei Monate 
Praxis in einem landwirtschaftlichen Be-
triebshaushalt nachweist.“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 werden nach den Worten „Abs. 1“ 
die Worte „Satz 1 Nr. 2“ gestrichen.

bb) In Nr. 3 werden die Worte „Abs. 1 Satz 1 
Nrn. 4 und 5“ durch die Worte „§ 3 Abs. 1 
Nr. 2“ ersetzt.

c ) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 4 erhält folgende Fassung:

„4. Unternehmensgründung: 120 Minu-
ten Situationsaufgabe, mündlich, da-
von 90 Minuten Vorbereitungszeit“.

bb) In Nr. 8 werden die Worte „Recht und So-
zialkunde“ durch die Worte „Rechts- und 
Sozialwesen“ ersetzt.

cc) Es wird folgende Nr. 9 angefügt:

„9.  Gerontopsychiatrie: 15 Minuten, 
mündlich.“

d) Abs. 5 wird aufgehoben.
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e) Die bisherigen Abs. 6 bis 9 werden Abs. 5  
bis 8.

f) Im neuen Abs. 5 werden die Worte „Satz 2“ 
durch die Worte „Nrn. 2 und 3“, die Worte 
„Abs. 3“ durch die Worte „Abs. 4“ ersetzt und 
die Worte „und § 4 Satz 1 Nr. 3“ gestrichen.

g) Im neuen Abs. 6 werden die Sätze 2 bis 4 mit 
den Satzbezeichnungen 3 bis 5 aufgehoben; 
die Satzbezeichnung im bisherigen Satz  1 
entfällt.

h) Im neuen Abs. 7 wird Satz 6 aufgehoben.

4. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „  , Au-
ßerkrafttreten“ gestrichen.

b) Satz 2 wird aufgehoben; die Satzbezeichnung 
im bisherigen Satz 1 entfällt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2014 in Kraft.

München, den 4. Juni 2014

Bayerisches Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Helmut  B r u n n e r ,  Staatsminister
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2232-2-K

Verordnung  
zur Änderung der Grundschulordnung

Vom 18. Juni 2014

Auf Grund von Art. 7, 30, 30a Abs. 5, Art. 45, 49, 
52, 86 Abs. 4 Satz 2, Art. 89 und 128 Abs. 1 des Bay-
erischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, ber. S. 632, 
BayRS 2230-1-1-K), zuletzt geändert durch § 1 des 
Gesetzes vom 23. Mai 2014 (GVBl S. 186), erlässt das 
Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst folgende Verordnung:

§ 1

Die Schulordnung für die Grundschulen in Bay-
ern (Grundschulordnung – GrSO) vom 11. Septem-
ber 2008 (GVBl S. 684, BayRS 2232-2-K), zuletzt ge-
ändert durch § 70 der Verordnung vom 4. März 2013 
(GVBl S. 116), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) § 11 erhält folgende Fassung:

„§ 11 (aufgehoben)“.

b) In der Überschrift des § 27 werden die Worte 
„Besuch eines offenen Ganztagsangebots,“ 
gestrichen.

c) § 28 erhält folgende Fassung:

„§ 28 (aufgehoben)“.

d) In der Überschrift des § 32 wird das Wort „Al-
koholverbot,“ gestrichen.

e) In den Überschriften von Teil 5, Teil 5 Ab-
schnitt 1 und § 37 wird jeweils das Wort „Pro-
bearbeiten“ durch das Wort „Leistungsnach-
weise“ ersetzt.

2. In § 2 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Unterricht 
und Kultus“ durch die Worte „Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst“ ersetzt.

3. § 11 wird aufgehoben.

4. In § 16 Abs. 5 Satz 1 werden die Worte „Durch-
führung von Schullandheimaufenthalten, Schul-
skikursen, Studienfahrten sowie“ durch die Worte 
„Zusammenstellung der Schülerfahrten für das 
jeweilige Schuljahr sowie für die Durchführung“ 
ersetzt.

5. In § 18 Satz 1 werden die Worte „Schulskikursen, 

Schullandheimaufenthalten, Lehr- und Studien-
fahrten, Schüler- und Lehrwanderungen“ durch 
das Wort „Schülerfahrten“ ersetzt.

6. In § 20 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort „jeweiligen“ 
gestrichen.

7. § 21 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Halbsatz 2 werden die Worte „eines 
Kindergartens“ durch die Worte „einer Kin-
dertageseinrichtung“ ersetzt.

b) In Satz 4 Halbsatz 1 werden nach dem Wort 
„mitzubringen“ die Worte „oder bis zum 
Schuljahresbeginn nachzureichen“ einge-
fügt.

8. In § 25 Abs. 5 Satz 2 werden die Worte „Schü-
lerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Mutter-
sprache grundsätzlich die Bestätigung im Über-
trittszeugnis voraus, dass die Schülerin oder der 
Schüler dem deutschsprachigen Unterricht folgen 
kann“ durch die Worte „diese Schülerinnen und 
Schüler voraus, dass sie eine angemessene Zeit 
vor der Ausgabe des Übertrittszeugnisses nach 
Abs. 2 den Unterricht im Fach Deutsch besucht 
haben“ ersetzt.

9. § 27 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „Besuch 
eines offenen Ganztagsangebots,“ gestrichen.

b) In Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „, Ethik und 
Sport“ durch die Worte „und Ethik“ ersetzt. 

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „jahr-
gangsstufenübergreifend“ die Worte 
„und auch nur für Teile des Schuljahres“ 
eingefügt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2. 

d) Abs. 5 wird aufgehoben.

e) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 5.

f) Es wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Eine Kooperationsklasse als Klasse 



241Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2014

einer Grundschule kann eingerichtet werden, 
wenn in der Klasse eine Gruppe von mindes-
tens drei Schülerinnen und Schülern mit son-
derpädagogischem Förderbedarf unterrichtet 
wird.“

10. § 28 wird aufgehoben.

11. In § 31 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte „Grund-
schülerinnen und Grundschüler“ durch die Worte 
„Schülerinnen und Schüler“ ersetzt.

12. § 32 wird wie folgt geändert:

a)  In der Überschrift wird das Wort „Alkoholver-
bot,“ gestrichen.

b) Abs. 1 wird aufgehoben.

c) In Abs. 2 entfällt die Absatzbezeichnung und 
in Satz 4 Halbsatz 2 werden die Worte „bei 
minderjährigen Schülerinnen und Schülern“ 
gestrichen.

13. In den Überschriften von Teil 5 und Teil 5 Ab-
schnitt 1 wird jeweils das Wort „Probearbeiten“ 
durch das Wort „Leistungsnachweise“ ersetzt.

14. § 37 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Probearbei-
ten“ durch das Wort „Leistungsnachweise“ 
ersetzt.

b) In Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „wer-
den“ die Worte „; Probearbeiten sind schriftli-
che Leistungsnachweise“ eingefügt.

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird aufgehoben.

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 1; das Wort 
„Sie“ wird durch das Wort „Probearbei-
ten“ ersetzt.

cc) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden Sätze 
2 bis 4.

15. § 38 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „einer Probear-
beit“ durch die Worte „eines schriftlichen 
Leistungsnachweises“ ersetzt.

b) In Satz 2 Halbsatz 1 werden die Worte „allen 
Probearbeiten“ durch die Worte „schriftlichen 
Leistungsnachweisen“ und in Halbsatz 2 die 
Worte „der Jahrgangsstufe 2 und bei Schü-
lerinnen und Schülern mit nichtdeutscher 
Muttersprache“ durch die Worte „Einzelfäl-
len, z.B. bei Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf oder mit 
nichtdeutscher Muttersprache,“ ersetzt. 

c) Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Bedient sich eine Schülerin oder ein Schüler 
bei einer zu benotenden Arbeit unerlaubter 
Hilfe, kann die Arbeit mit der Note 6 bewertet 
werden.“

16. § 39 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt:

„(2) Zur Frage eines Nachteilsausgleichs 
oder Notenschutzes für Schülerinnen und 
Schüler mit besonderen Schwierigkeiten beim 
Erlernen des Lesens und des Rechtschreibens 
trifft das Staatsministerium gesonderte Festle-
gungen.“

b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.

17. § 43 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 3 werden die Worte „werden 
keine Noten“ durch die Worte „wird die  
individuelle Leistungsentwicklung be-
schrieben und keine Note“ und das Wort  
„vermerkt“ durch das Wort „gewürdigt“ er-
setzt.

b) In Abs. 2 werden die Worte „, das als Ab-
gangszeugnis zu kennzeichnen ist“ gestri-
chen.

c) Abs. 7 Satz 3 wird aufgehoben.

d) Es wird folgender Abs. 11 angefügt:

„(11) 1Das Zwischenzeugnis kann in den 
Jahrgangsstufen 1 bis 3 durch ein dokumen-
tiertes Lernentwicklungsgespräch ersetzt 
werden, an dem die Klassenleiterin oder der 
Klassenleiter, die Schülerin oder der Schüler 
und die Erziehungsberechtigten teilnehmen. 
2Die Entscheidung trifft die Lehrerkonferenz 
im Einvernehmen mit dem Elternbeirat vor 
Unterrichtsbeginn des Schuljahres. 3Wenn im 
Einzelfall Erziehungsberechtigte kein doku-
mentiertes Lernentwicklungsgespräch führen 
möchten, wird ein Zwischenzeugnis ausge-
stellt.“

18. Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a) In der Tabelle Spalte „Fächer“ werden das 
Wort „Musikerziehung“ durch das Wort 
„Musik“, das Wort „Kunsterziehung“ durch 
das Wort „Kunst“, das Wort „Fremdspra-
chen“ durch das Wort „Englisch“, die Wor-
te „Werken/Textiles Gestalten“ durch die 
Worte „Werken und Gestalten“, das Wort  
„Sporterziehung“ durch das Wort „Sport“ 
und die Worte „Unterricht zur individuel-
len und gemeinsamen Förderung“ durch die 
Worte „Flexible Förderung“ ersetzt.
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b) Die Bestimmungen zur Stundentafel werden 
wie folgt geändert:

aa) In Nr. 4 Satz 1 werden die Worte „An 
Grundschulen hält die Klassenleiterin 
oder der Klassenleiter“ durch die Worte 
„Die Klassenleiterin oder der Klassenlei-
ter hält“ ersetzt.

bb) In Nr. 6 werden das Wort „Fremdsprache“ 
jeweils durch das Wort „Englisch“ ersetzt 
und nach dem Wort „Bemerkung“ die 
Worte „nach § 43 Abs. 1 Satz 3“ einge-
fügt.

cc) In Nr. 7 werden die Worte „in der Grund-
schule“ gestrichen.

19. Anlage 3 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Grundschu-
le“ gestrichen.

b) In der Tabelle Spalte „Fächer“ werden das 
Wort „Musikerziehung“ durch das Wort „Mu-
sik“, das Wort „Kunsterziehung“ durch das 
Wort „Kunst“, die Worte „Werken/Textiles 
Gestalten“ durch die Worte „Werken und 
Gestalten“ und das Wort „Sporterziehung“ 
durch das Wort „Sport“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2014 in Kraft.

München, den 18. Juni 2014

Bayerisches Staatsministerium
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig  S p a e n l e ,  Staatsminister
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2236-4-1-8-K

Dritte Verordnung  
zur Änderung der  

Berufsfachschulordnung Podologie

Vom 24. Juni 2014

Auf Grund von Art. 89 und 128 Abs. 1 des Baye-
rischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, ber. S. 632, 
BayRS 2230-1-1-K), zuletzt geändert durch §  1 des 
Gesetzes vom 23. Mai 2014 (GVBl S. 186), erlässt das 
Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst folgende Verordnung:

§ 1

Die Schulordnung für die Berufsfachschulen 
für Podologie (Berufsfachschulordnung Podologie – 
BFSO Podologie) vom 23. April 1993 (GVBl S. 317, ber.  
S. 854, BayRS 2236-4-1-8-K), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 15. September 2002 (GVBl S. 572), 
wird wie folgt geändert:

1. In § 3 werden nach dem Wort „Schuljahre“ die 
Worte „ , in der Teilzeitform mindestens drei und 
höchstens vier Schuljahre“ eingefügt.

2. § 12 Abs. 2 Satz 3 wird aufgehoben.

3. In § 73 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „Unterricht 
und Kultus“ durch die Worte „Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2014 in Kraft.

München, den 24. Juni 2014

Bayerisches Staatsministerium
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig  S p a e n l e ,  Staatsminister
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